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Bericht 

des Rechnungshofausschusses 

lber den vom Reclmung,hof vorgelegten Bun-

r
esreClhnUngSabSChlUß für das Jahr 1980 (III-

108 der Beilagen) 

~
. Der Rechnungshof hat gemäß Art. 121 Abs.2 

-VG dem Nationalrat den von ihm verfaßten Bun­
esrechnu.ngsabschluß für das Jahr 1980 zur verfas­
ungsmäßIgen Behandlung vorgelegt. Gemäß § 9 

tbS. 2 RHG wird zugleich mit dem Bundesrech­
ungsabschluß dem Nationalrat der Nachweis über 
en Stand der Bundesschulden vorgelegt. 

~ 
Den Gebaningsergebnissen sowie den Nachwei­

ungen über das Bundesvermögen stellt der Rech­
ungshof entsprechend seiner bisherigen Gepflo­

genheit eine zusammenfassende Darstellung voran, 

~
elche insbesondere eine überblicksartige· Beurtei­

I ng des Budgetvollzuges anhand der maßgebli­
hen Bestimmungen des Bundesfinanzgesetzes 

1980 ermöglichen soll. . 

I Die für eine ordnungsgemäße Verrechnung der 
<fe.b.~r~ng im Bundeshaushalt wes~ntliche ~onti­
qUitat Ist dadurch gewahrt, daß die anfänglichen 

iesamtbestände des Rechnungsjahres mit den 
s . hli~ß1ichen Gesamtbeständen des Vorjahres über­
e, nstlmmen. 

j Wie dler Bericht ausführt, war für die Budgeter­
s ellung und den Budgetvollzug auch im Berichts­
j hr die gesamtwirtschaftliche Entwicklung maßge-

b[nd. 
Das lBrutto-lnlandsprodukt war nominell um 

79 vH und real um 3,1 vH höher als im Vorjahr. 
Qie Wachstumsrate des Brutto-Inlandsprodukts lag 
uhter jener des Vorjahres von real 4,9 vH. . 

I Das zu Jahresbeginn noc? krä!tige Wirtschafts­
w:achstum verlangsamte Sich Im Jahresverlauf 
z~folge der allgemeinen internationalen Abschwä-
4ung und des Nachlassens der Inlandsnachfrage. 
~nter diesen Umständen entwickelten sich die 
l"ieh' Indu,,,i, und Be""'au, Land- und Fo,,'-

wirtschaft dank der Rekordernte an Getreide und 
der Verkehrssektor infolge der Zuwächse im Nach­
richtenwesen verhältnismäßig günstig. Das Bau­
hauptgewerbe und die Bauindustrie blieben in ihren 
Ergebnissen unter dem Vorjahrsniveau, nur das 
Baunebengewerbe erzielte aus der Förderung ener­
giesparender Investitionen Zuwächse. 

Die bindende Grundlage für die Führung des 
Bundeshaushaltes (Gebarung) .im Sinne des Art. 6 
P VIII des Verwaltungsentlastungsgesetzes 1925 in 
der geltenden Fassung bildete das Bundesfinanzge­
setz 1980, BGBI. Nr. 1, das Budgetüberschreitungs­
gesetz 1980, BGBI. Nr. 302, und das 2. Budgetüber­
schreitungsgesetz 1980, BGBI. Nr. 529, wobei mit 
den beiden Budgetüberschreitungsgesetzen auch 
zusätzliche finanzgesetzliche Ansätze geschaffen 
wurden. 

Der im Art. lAbs. 1 des Bundesfinanzgesetzes 
1980 bewilligte Gesamtgebarurigsabgang von 
48975 Millionen Schilling erhöhte sich gemäß 
Art. 111 Abs. 4 leg. cit. um jene Beträge, in deren 
Höhe die gemäß Art. III Abs. 1 und 2 und 
Art. VIII a leg. cit. erteilten Ermächtigungen ausge­
übt wurden, demnach um die auf Grund des 
Art. VIII a leg. cit. erzielten Erlöse aus Kreditope­
rationen in Höhe von 500 Millionen Schilling auf 
49 475 Millionen Schilling. 

Der schließliche Gesamtgebarungsabgang in 
Höhe von 47464 Millionen Schilling war daher 
nach den hiefür maßgeblichen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen gedeckt. 

Der im Art. lAbs. 1 des Bundesfinanzgesetzes 
1980 ebenfalls veranschlagte Nettoabgang von 
30 662 Millionen Schilling erhöhte sich analog 
Art. 111 Abs. 4 leg. cit. ebenfalls um den Betrag von 
500 Millionen Schilling, mit dem die gemäß 
Art. VIII a leg. cit. erteilte Ermächtigung ausgeübt 
worden ist, auf 31 162 Millionen Schilling. Vermin­
dert man den tatsächlichen Gesamtgebarungsab­
gang von 47 464 Millionen Schilling um die Ausga-
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ben für die Tilgung von Finanzschulden in Höhe 
von 18 176 Millionen Schilling, so ergibt sich ein 
schließlieher Nettoabgang von 29288 Millionen 
Schilling. 

Soweit der Bundesminister für Finanzen nicht 
bereits im allgemeinen durch die Art. III bis V und 
VIII ades Bundesfinanzgesetzes 1980 bei Vorlie­
gen bestimmter Voraussetzungen ermächtig~ war, 
Überschreitungen von Ausgabenansätzen innerhalb 
der dort bestimmten Grenzen zuzustimmen, wur­
den vom Nationalrat im . besonderen derartige 
Abweichungen von der betraglichen Bindung an 
das Bundesfinanzgesetz 1980 mit dem Budgetüber­
schreitungsgesetz 1980, BGBI. Nr. 302, im Ausmaß 
von 2214 Millionen Schilling und mit dem 2. Bud­
getüberschreitungsgesetz 1980, BGBI. Nr. 529, im 
Ausmaß .von 1 867 Millionen Schilling (zusammen 
also 4 081 Millionen Schilling) genehmigt. Von den 
Mehrausgaben, die sich insgesamt auf 15607 Mil­
lionen Schilling beliefen, bedurften 'daher solche 
von 11 526 Millionen Schilling einer administrati­
ven Verfügung. 

In jedem Falle war mit einer Ausgabenüber­
schreitung die Verpflichtung zur Bedeckung in 
Ausgabenrückstellungen oder in Mehreinnahmen, 
zum Teil aber auch die Berechtigung zur Bedek­
kung in Erlösen aus Schuldaufnahmen oder im 
Wege von Rücklagenauflösungen und -entnahmen, 
verbunden. 

In der voranschlagswirksamen Gebarung wies 
der Bund im Jahre. 1980 Ausgaben von 
306 492 Millionen Schilling und Einnahmen von 
259 028 Millionen Schilling, demnach einen 
Abgang von 47 464 Millionen Schilling auf. 

Von diesen Gesamtausgaben wurden 85 286 Mil­
lionen Schii'Iing (27,8 vH) für das Personal, 
167260 Millionen Schilling (54,6 vH) für laufende 
Sachausgaben und 53 946 Millionen Schilling 
(17,6 vH) für die Vermögensgebarung verwendet. 
Von den Sachausgaben (insgesamt 221 206 Millio­
nen Schilling) entfielen 30901 Millionen Schilling 
auf Anlagen, 20 703 Millionen Schilling auf Förde­
rungsmaßnahmen und 169602 Millionen Schilling 
auf sonstige Zwecke (Aufwendungen). 

Von den Einnahmen von 259 028 Millionen 
Schilling stammten aus öffentlichen Abgaben 
143 772 Millionen Schilling (55,5 vH), aus abga­
ben ähnlichen Bei~rägen (wie zB Dienstgeberbeiträ­
gen zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen. u?d 
Arbeitslosenversicherungsbeitragen) 40 147 MillIo­
nen Schilling (15,5 vH), aus der Gebarung der Bun­
desbetriebe 49713 Millionen Schilling (19,2 vH) 
und aus übrigen Einkünften (wie zB Kostenersät­
zen und Verwaltungseinnahmen) 25 396 Millionen 
Schilling (9,8 vH). 

Die Anlehensgebarung, in welcher nach den 
bestehenden Haushaltsvorschriften (Art. 6 P XXIII 
des Verwaltungsentlastungsgesetzes 1925 und § 51 

der Bundeshaushaltsverordnung 1926 bzw. 
Art. VIII des Bundesfinanzgesetzes 1980) vor allem 
die Aufnahme, Prolongierung und Konvertierung 
von Finanzschulden sowie die zur vorübergehen­
den Kassenstärkung eingegangeneri kurzfristigen 
Verpflichtungen mit einer Laufzeit bi.s zum. En~e 
des Haushaltsjahres zu verrechnen smd, Wird m 
besonderen Aufschreibungen dargestellt. Diese wie­
sen im Jahr 1980 Einnahmen von 88 370 M!ll!onen 
Schilling und Ausgaben von 40 363 MillIonen 
Schilling auf. Zur Bedeckung des Gesamtg~ba­
rungsabganges stand somit ein kassenmäßIger 
Überschuß der Anlehnungsgebarung von 
48 007 Millionen Schilling zur Verfügung. 

Das Gesamtausmaß der Aufnahmen von Finanz­
schulden von 48013 Millionen Schilling vermin­
derte sich durch eine buchmäßige Kursdifferenz 
von 6 Millionen Schilling auf einen Erlös aus 
Schuldaufnahmen von 48 007 Millionen Schilling. 
Diesem standen im Berichtsjahr - unter Berück­
sichtigung der aus Depotgeldern geleisteten Zah­
lungen - Tilgungen in Höhe von 18 173 Millionen 
Schilling gegenüber. Dazu kommen. noch Kursver­
luste von 1 008 Millionen Schjlling und Kursge­
winne von 561 Millionen Schifling. Die nichtfälli -
gen Finanzschulden sind damit im Laufe des 
Finanzjahres um 30 281 Millionen Schilling, das 
sind 13,1 vH gestiegen, und beliefen sich am 
31. Dezember 1980 auf 261180 Millionen Schil­
ling. Vom Gesamtstand an nichtfälligen Fi.nanz­
schulden entfielen 188 539 Millionen Schilling 
(+ 21 295 Millionen Schilling) auf Schulden in 
inländischer Währung und 72 641 Millionen Schil­
ling (+ 8 986 Millionen Schilling) auf solche in 
ausländischer Währung. 

Der Bundesminister für ,Finanzen hat im Finanz­
jahr 1980 gemäß Art. IX des Bundesfinanzgesetzes 
1980 bder auf Grund sonstiger gesetzlicher 
Ermächtigungen Haftungen in der Höhe v?n. 
103473 Millionen Schilling übernommen. Von die­
sem Betrag entfielen aufgeschlüsselt nach Wirt­
schaftszweigen 48 927 Millionen Schilling auf die 
Ausfuhrförderung, 39 968 Millionen Schilling auf 
die Ausfuhrfinanzierung, 1 020 Millionen Schilling 
auf die Elektrizitätswirtschaft, 8 149 Millionen 
Schilling auf den Straßenbau, 468 Millionen Schil­
ling auf die Finanzierungsgaranti~-~esellschaf~ ?Iit 
beschränkter Haftung, 2 004 MillIOnen Schillmg 
auf andere verstaatlichte Unternehmungen und 
Unternehmungen mit Bundesbeteiligung, 387 Mil­
lionen Schilling auf die Land- und Forstwirtschaft,. 
315 Millionen Schilling auf die Wasserwirtschaft, 
1 953 Millionen Schilling auf die Erdölbevorratung 
sowie 282 Millionen Schilling auf sonstige Wirt­
schaftszweige. Diesem Zuwachs an Eventualver­
bindlichkeiten im Ausmaß von 103473 Millionen 
Schilling standen im gleichen Finanzjahr Vermin­
derungen in Höhe von 128221 Millionen Schilling 
gegenüber, so daß sich der Stand des Haftungsobli­
gos von 324 829 Millionen Schilling (Ende 1979) 
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u netto 24748 Millionen Schilling (- 7,6 vH) 
a f 300 081 Millionen Schilling verringerte. 

Der Rechnungshofausschuß hat den Bundesrech­
n ngsabschluß 1980 in seiner Sitzung vom 2. und 
3. März 1982 in Verhandlung gezogen. An der 

ebatte beteiligten sich außer dem Berichterstatter 
d e Abge'ordneten Hag s p i e.l, Pet e r, Hell­
w a g ne r, Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, S te i n­
b u e r, Dr. Fe urs t ein, Be r g man n, Dr. 
No w 0 t n y, Re c h b erg e r, L ehr, Dkfm. 
Gor ton, Neu man n,. T i r n t hai, H i e t I, 
Se i n hub e r, Dkfm. Dr. K e i m e I, He i n -
z nger, Kottek und Dr. Marga Hubinek 
s wie der Ausschußobmann. 

Die Bundesminister VizekanzlerDr. Si n 0-

w atz, Dr. Hertha F i r n b erg, La n c, Lau­
sclcker, Dipl.-Ing. Haiden, Dr. Steyrer 
Uld- Dr. S a Ich e r s~wie die Staatssekretäre Dr. 

Reicht 

Berichterstatter 

Lös c h n a kund Dr. Beatrix E y P e I tau e r 
sowie der Präsident des Rechnungshofes Dr. 
B r 0 es i g k e nahmen zu den im Verlaufe der 
Beratungen aufgeworfenen Fragen Stellung. 

Auf Grund eines Antrages des Berichterstatters 
beschloß der Ausschuß einstimmig, dem Hohen 
Hause die Genehmigung des vom Rechnungshof 
vorgelegten Bundesrechnungsabschlusses für das 
Jahr 1980 im Sinne des Art. 42 Abs.5 B-VG in 
Form eines entsprechen4en Gesetzesbeschlusses zu 
empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Rech­
nungshofausschuß somit den An t rag, der Natio- ""/. 
nalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1982 03 03 

Dkfm. DDr. König 

Obmann 

Bundesgesetz vom' XXXXXXXXXXXXXXX 
über die Genehmigung des Bundesrechnungs­

abschlusses für 1980 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Dem vom Rechnungshof dem Nationalrat vorge-. 
legten Bundesrechnungsabschluß der Republik 
Österreich für das Jahr 1980 wird die Genehmi­
gung erteilt. . 
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